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Stadt Mainz: Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange

Mit der Beteiligung wird Ihnen als Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB die Gelegenheit zur Stel-
lungnahme im Rahmen der Sie betreffenden Themen zu einem konkreten Planverfahren gegeben. Zweck der Stel-
lungnahme ist es, der Stadt Mainz - und hier dem federführenden Stadtplanungsamt - die notwendigen Informatio-
nen für ein sachgerechtes und optimales Planungsergebnis zu verschaffen.  Verzichten Sie bitte auf die Verwendung 
von Textbausteinen mit allgemeinen Hinweisen, ohne Bezug zur konkreten Planung. Ihre Stellungnahme ist zu be-
gründen, die Rechtsgrundlagen sind anzugeben. Die Abwägung obliegt dem Stadtrat der Stadt Mainz.  

Über Ort und Zeitpunkt der Offenlage gemäß § 3 Abs. 2 BauGB wird Ihnen zum gegebenen Zeitpunkt eine Be-
nachrichtigung zugehen. 

Wir weisen Sie darauf hin, dass die Behörden nach § 4 Abs. 3 BauGB verpflichtet sind die Gemeinden nach Ab-
schluss des Bauleitplanverfahrens über ihnen vorliegende Erkenntnisse zu unterrichten, nach denen die Durchfüh-
rung des Bauleitplans erhebliche, insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt hat. 

Ihre Stellungnahme kann selbstverständlich auch ohne dieses Formular auf Ihrem Briefpapier erfolgen. Bitte orien-
tieren Sie sich auf jeden Fall an der inhaltlichen Gliederung des Formblattes. 

Stadtverwaltung Mainz Bearbeiter: Lea Lener 
Stadtplanungsamt Tel.: 06131 3 12 23 71 
Zitadelle Bau A Fax: 06131 3 12 26 71 
Postfach 38 20 E-Mail: Lea.Lener@stadt.mainz.de 

55028 Mainz Aktz.: 61 26 3 Ler 4 

Verfahren / Planung / Projekt: 

FNP-Änderung Nr. 53 im Bereich des Bebauungsplanes "Einkaufszentrum Lerchenberg (Le 4)" 

Bebauungsplan-Entwurf "Einkaufszentrum Lerchenberg (Le 4)" 

Frist: 1 Monat (§ 4 Abs. 2, § 4a Abs. 3 BauGB) Eingang: 
spätestens bis .11.2022 

Erörterungstermin: 
Datum: ./ 
Uhrzeit: ./ 
Ort: ./ 

Stellungnahme der Behörde oder des sonstigen Trägers öffentlicher Belange 

Name / Stelle des Trägers öffentlicher Belange (mit Anschrift und Tel./Fax/E-Mail) 

Keine Stellungnahme erforderlich

Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o. g. Plan berühren können mit
Angabe des Sachstands:

10-Frauenbüro - Stadthaus, Große Bleiche 46 / Löwenhofstraße 1
12 32 53 corinna.appelshaeuser@stadt.mainz.de



Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im
Regelfall in der Abwägung nicht überwunden werden können

Einwendungen: 

Rechtsgrundlagen: 

Möglichkeiten der Überwindung (z. B. Ausnahmen oder Befreiungen): 

Sonstige fachliche Anregungen und Informationen aus der eigenen Zuständigkeit,
gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und ggf. Rechtsgrundlage:

Angabe der Kosten und Folgekosten, die durch die Planung entstehen, unterteilt nach umlage- 
 fähigen und nicht umlagefähigen Kosten (nur von städtischen Fachämtern auszufüllen!)

Antrag auf Fristverlängerung aus wichtigem Grund, mit Begründung und ggf. Nachweisen:

............................................................................................................................................................................................................... 
Ort, Datum Dienststelle    Unterschrift, Dienstbezeichnung 

Parkplätze für Frauen, Mutter-Kind-Parkplätze sowie für mobilitätseingeschränkte Menschen sind wünschenswert. Stellflächen für Mobilitätseingeschränkte sollen so angeordnet sein,
dass diese Nutzerinnen und Nutzer selbständig auf kürzestem Weg die Ladenzeile erreichen können.
Die Gestaltung der Durchgangs- und Verbindungswege sollte offen, gut einsehbar und barrierefrei gestaltet werden und
insbesondere die Mobilitätsansprüche von Kindern wie auch älteren und körperlich beeinträchtigten Menschen berücksichtigen.
Die vorgesehene Begrünung ist so anzulegen, dass die Sichtbeziehungen gewährleistet bleiben. Dies gilt generell für alle vorgesehenen Begrünungsmaßnahmen. Bei den
grünplanerischen Festsetzungen ist Vegetation zu bevorzugen, die Transparenz gewährleistet. Die Bepflanzung entlang der Zugangswege ist dem Sicherheitsbedürfnis anzupassen.
Bei der Ansiedlung des neuen Einzelhandels, der auch kleine Unternehmen und Start-Ups beinhaltet, wäre eine paritätische Auswahl von Unternehmern und Unternehmerinnen bzw.
Firmengründern und -gründerinnen wünschenswert.
Bei den Tiefgaragen ist darauf zu achten, dass deren Zuwegung übersichtlich und barrierefrei gestaltet wird und in der baulichen Umsetzung unübersichtliche Bereiche und somit
Angsträume vermieden werden.
Auf ausreichende Beleuchtung der Verbindungswege und der Parkplätze und Tiefgaragen ist zu achten.

Mainz, 27.10.2022 Frauenbüro Appelshäuser
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